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1. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Bockhorn hat mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes die 

Herausnahme von Flächenpotentialen beschlossen.  

Für die Änderungsbereiche in den Ortsteilen Kirchasch, Breitach und Maierklopfen 

werden die bisherigen Darstellungen in Flächen für die Landwirtschaft geändert.  

Mit der Rücknahme von Siedlungsfläche werden diese Flächen künftig keiner Bebau-

ung zugeführt. Daher ergeben sich durch die Änderung keine negativen Auswirkun-

gen auf die Schutzgüter. Ein Eingriff liegt mit der Änderung ebenfalls nicht vor.  

Im Ortsteil Grünbach werden die Änderungsbereiche G01, G02 und G04 ebenfalls in 

Flächen für die Landwirtschaft geändert. Auch hier ergeben sich keine negativen Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter und ein Eingriff liegt ebenfalls nicht vor.  

Für den Änderungsbereich G03 im Ortsteil Grünbach wird die bisherige Darstellung 

„Fläche für die Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche“ geändert. Der Bereich sollte ur-

sprünglich im Verfahren nach § 13 b BauGB entwickelt werden. Künftig wird das Ver-

fahren im Regelverfahren durchgeführt. Damit sich der Bebauungsplan aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt, wird die Darstellung geändert.  

Mit der Änderung ergeben sich negative Auswirkungen auf die Schutzgüter. 

Auf die Schutzgüter Boden und Wasser ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Er-

heblichkeit. Mit der Änderung kann der Bereich überbaut und versiegelt werden. 

Auf die Schutzgüter Arten, Biotope und Landschaftsbild ergeben sich Auswirkungen 

von geringer bis mittlerer Erheblichkeit. In der näheren Umgebung des Änderungsbe-

reichs G03 befinden sich ein Bau- und Bodendenkmal. Eingriffe in das Bodendenkmal 

werden nicht erwartet. Optische Beeinträchtigungen auf das Baudenkmal können 

nicht abschließend behandelt werden, da die Höhe der vorgesehenen Bebauung 

nicht bekannt ist. Da bei den meisten Änderungsbereichen die Siedlungsfläche in Flä-

che für die Landwirtschaft geändert wird, ist kein Ausgleich erforderlich. Hier findet 

kein Eingriff statt. Lediglich der Änderungsbereich G03 wird von Fläche für die Land-

wirtschaft in Wohnbaufläche geändert. Der Bereich soll baulich entwickelt werden. 

Hierfür wird ein Ausgleichbedarf von voraussichtlich 13.840 bis 18.453 WP m² liegen. 

 

Schutzgut  Erheblichkeit  

der Auswirkung 

Boden mittel 

Fläche gering bis mittel 

Wasser mittel 

Luft und Klima, Klimaschutz und Klima-

anpassung 

gering 

Arten, Biotope und biologische Vielfalt gering bis mittel 

Orts- und Landschaftsbild gering bis mittel 

Mensch gering 

Kultur- und Sachgüter gering 
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2. Einleitung 

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ist für die Belange des Umweltschutzes nach 

§ 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 

durchzuführen. 

Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Das 

Ergebnis der Umweltprüfung wird in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 

Der Umweltbericht wird nach der Anlage 1 BauGB erstellt und bildet einen gesonder-

ten Teil der Begründung.  

Die Gemeinde legt für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungs-

grad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung 

bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein aner-

kannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans an-

gemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

Somit kommt die Gemeinde nun zu dem Schluss, dass der gegenständliche Umwelt-

bericht einen Datenumfang erreicht hat, der vernünftigerweise verlangt werden 

konnte. Der Inhalt und Detaillierungsgrad des Umweltberichts (als Ergebnis der Um-

weltprüfung) berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle 

Prüfmethoden. Der Gemeinde liegen damit ausreichende Informationen für den Ent-

scheidungsprozess auf Ebene der Bauleitplanung vor. 

2.1 Inhalt und Ziel der Planung, Flächenbilanz 

Anlass der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Neuausweisung einer 

Wohnbaufläche am südwestlichen Ortsrand im Ortsteil Grünbach. Dadurch soll die 

planungsrechtliche Voraussetzung für die Aufstellung eines Bebauungsplans (BP 

„Grünbach Südwest“; Aufstellungsbeschluss vom 06.10.2022) geschaffen werden.  

Zum anderen sollen bisher nicht entwickelte und in absehbarer Zeit auch nicht ver-

fügbare Bauflächen in den Ortsteilen Kirchasch, Breitasch, Maierklopfen und Grün-

bach aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes herausgenommen werden. 

Dies erfolgt im Sinne der bedarfsgerechten Baulandentwicklung, da die Gemeinde 

Bockhorn im Rahmen der mit Bescheid vom 8.05.2025 genehmigten 1. Änderung des 

Flächennutzungsplanes neue Bauflächen im Hauptort Bockhorn für die Errichtung ei-

nes Supermarktes und eines neuen Wohngebietes ausgewiesen hat. Im Rahmen der 

2. Änderung werden nun Wohnbauflächen im gleichen Umfang herausgenommen, 

wie sie im Rahmen der 1. Änderung neu ausgewiesen wurden, um dem Grundsatz G 

3.1 „Flächen sparen“ und dem Ziel 3.2 „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ des 

LEP Bayern gerecht zu werden. 

Hierzu hat die Gemeinde Bockhorn ein Flächenmanagement 2024 erarbeitet und den 

Bedarfsnachweis erbracht. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Flächen ausge-

wählt, die in absehbarer Zeit für eine Bebauung nicht zur Verfügung stehen werden. 

Diese Flächen werden wieder in Flächen für die Landwirtschaft geändert.  

Die 2. Änderung umfasst folgende Änderungsbereiche: 

 Kirchasch: K01 und K02 - Rücknahme der Bauflächendarstellung 

 Breitasch: BR01 und BR02 -  Rücknahme der Bauflächendarstellung 

 Maierklopfen: M01 - Rücknahme der Bauflächendarstellung 
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 Grünbach: G01 und G02 sowie G04 - Rücknahme der Bauflächendarstellung 

 Grünbach: G03 - Neuausweisung Wohnbaufläche 

 

Abb. 1 Luftbild mit Lage der 2.Änderung, ohne Maßstab; Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Ver-
messungsverwaltung 
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Im Plangebiet ergibt sich folgende Flächenverteilung:  

Änderungs- 

bereiche 

alt neu 

  WA MD GR LW LW WA GR 

K01 0,7   
 

 0,7   

K02 0,9   0,1  1   

BR01 0,3   0,1  0,4   

BR02 0,5   0,2  0,7   

 M1 0,1   
 

 1   

G01 0,15  0,15  0,3   

G02 - 0,8 0,3  1,1   

G03    1,5  1,3 0,2 

G04 0,16  0,04  0,2   

 

2.2 Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes  
und deren Berücksichtigung 

Nachfolgend werden tabellarisch die Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umwelt-

schutzes gelistet. Es wird entweder ihre Berücksichtigung in der Planung (mit Ver-

weis auf den jeweiligen Eintrag zum Schutzgut) beschrieben oder begründet, warum 

dieses Thema durch die Planung nicht betroffen ist.  

Vorgaben, die nur die Änderungsbereiche K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und 

G04 betreffen sind in grauer Schrift. Vorgaben, die nur den Änderungsbereich G03 

betreffen sind in kursiv dargestellt. Vorgaben, die alle Änderungsbereich darstellen 

sind in gerader Schrift. 

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß Fach-
gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeordneten Planun-
gen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und Fachplanungen 
(Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Biotopschutzprogramm, Arten-
schutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis) 

Vorgabe, Ziel, 
Grundsatz 

betroffen Begründung/ Berücksichtigung  

Artenschutz   Begründung: Rücknahme von Siedlungsflächen 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Artenschutz  Berücksichtigung: siehe Punkt 4.5 „Schutzgut Arten und Bio-
tope“ und Punkt 6.3 „Maßnahmen des Artenschutzes“ 

(G03) 
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Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß Fach-
gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeordneten Planun-
gen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und Fachplanungen 
(Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Biotopschutzprogramm, Arten-
schutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis) 

Vorgabe, Ziel, 
Grundsatz 

betroffen Begründung/ Berücksichtigung  

Biotopverbund  Begründung: kein Eingriff in und keine Unterbrechung von selte-
nen zusammenhängenden Lebensraumstrukturen, keine Isolie-
rung bzw. Abriegelung wichtiger Kernlebensräume, der Artenaus-
tausch bleibt erhalten, keine Unterbrechung regionaler Biotopver-
bundachsen, keine Entwicklungsschwerpunkte und Verbundach-
sen gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm 

Vermeidung und 
Minimierung von 
Eingriffen in Na-
turhaushalt und 
Landschaftsbild, 
Verringerung der 
Umweltauswir-
kungen 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 6.1 „Vermeidung und Mini-
mierung“ 

Ausgleich von 
Eingriffen in Na-
turhaushalt und 
Landschaftsbild 

 Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Ausgleich von 
Eingriffen in Na-
turhaushalt und 
Landschaftsbild 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 6.2 „Ausgleich“ 

(G03) 

Bodenschutz/ Er-
halt von Boden-
funktionen 

 Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Bodenschutz/ Er-
halt von Boden-
funktionen 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.1 „Schutzgut Boden“ 

(G03) 

Flächensparen 
und Vermeidung 
von Zersiedelung 

 Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Flächensparen 
und Vermeidung 
von Zersiedelung 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.2 „Schutzgut Fläche“ 

(G03) 

Hochwasser-
schutz und 
Schutz vor  
Gefahren durch 
Oberflächenwas-
ser 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.3 „Schutzgut Wasser“ 

(G03) 

Schutz von Trink-
wasser und 
Grundwasser 

 Begründung: Gemäß BayernAtlas des Bay. Staatsministeriums 
der Finanzen und für Heimat befindet sich die Änderungsbereiche 
nicht im Umgriff von Wassersensiblen Bereichen. Trinkwasser-
schutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete liegen gemäß Um-
weltAtlas Bayern Themenkarte „Gewässerbewirtschaftung“ eben-
falls nicht innerhalb der Änderungsbereiche. Gemäß Standort-
kundlicher Bodenkarte handelt es sich nicht um keine von Grund-
wasser geprägten Böden. 
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Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß Fach-
gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeordneten Planun-
gen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und Fachplanungen 
(Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Biotopschutzprogramm, Arten-
schutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis) 

Vorgabe, Ziel, 
Grundsatz 

betroffen Begründung/ Berücksichtigung  

Klimaschutz  Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Klimaschutz  Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.4 „Schutzgut Luft und 

Klima, Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-

mawandel“ (G03) 

Anpassung an 
den Klimawandel 

 Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft  

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Anpassung an 

den Klimawandel 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.4 „Schutzgut Luft und 

Klima, Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-

mawandel“  

(G03) 

Regionaler  
Grünzug 

 Begründung: nicht vorhanden 

Regionales 
Trenngrün  

 Begründung: nicht vorhanden 

Schutz und Ent-
wicklung des 
Landschaftsbil-
des  

 Begründung: Änderung der Nutzung in Flächen für die Landwirt-
schaft 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Schutz und Ent-
wicklung des 
Landschaftsbil-
des  

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.6 „Schutzgut Orts- und 
Landschaftsbild“ 

(G03) 

landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet 

 Begründung: nicht vorhanden 

Immissionsschutz  Begründung: geplantes Baugebiet verträglich mit angrenzenden 
Nutzungen, keine Einwirkungen durch Schadstoffe, Lärm, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlung und Geruch (G03) 

Altlasten  Begründung: nicht vorhanden 

Bannwald, 
Schutzwald, Na-
turwald oder 
Wald mit Funktio-
nen gemäß Wald-
funktionsplanung 

 Begründung: nicht vorhanden 

Natura 2000-Ge-
biete (FFH-
Gebiete, Vogel-
schutzgebiete) 

 Begründung: nicht vorhanden 

Naturschutzge-
biet 

 Begründung: nicht vorhanden 

Nationalpark  Begründung: nicht vorhanden 
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Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß Fach-
gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeordneten Planun-
gen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und Fachplanungen 
(Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Biotopschutzprogramm, Arten-
schutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis) 

Vorgabe, Ziel, 
Grundsatz 

betroffen Begründung/ Berücksichtigung  

Naturdenkmal  Begründung: nicht vorhanden 

Landschafts-
schutzgebiet  

 Begründung: nicht vorhanden 

geschützter 
Landschaftsbe-
standteil 

 Begründung: nicht vorhanden 

gesetzlich ge-
schützte Biotope 

 Begründung: nicht vorhanden 

Erhalt, Entwick-
lung und Vernet-
zung schutzwür-
diger Biotope 

 Begründung: nicht vorhanden (K1, K02, B01, B02, M01, G01, 
G02 und G04) 

Erhalt, Entwick-
lung und Vernet-
zung schutzwür-
diger Biotope 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.5 „Schutzgut Arten und 
Biotope, biologische Vielfalt“ (G03) 

Gebiete, in denen 
die in Rechtsak-
ten der Europäi-
schen Union fest-
gelegten Umwelt-
qualitätsnormen 
bereits über-
schritten sind 

 Begründung: Immissionsgrenzwerte bezüglich Luftreinheit wer-
den im Plangebiet auch mit Umsetzung des Vorhabens nicht 
überschritten. 

Erholung  Begründung: Freihaltung bedeutender Flächen für die Erho-
lungsnutzung von Bebauung, keine Unterbrechung von Wegever-
bindungen mit Bedeutung für die Erholungsnutzung (G03) 

Artenschutzkar-
tierung 

 Begründung: keine Fundpunkte nach der Artenschutzkartierung 
im Plangebiet oder dessen näherer Umgebung 

Ökoflächenkatas-
ter 

 Begründung: nicht vorhanden 

Denkmalschutz, 
Schutz des kultu-
rellen Erbes 

 Begründung: Gemäß Bayerischen Denkmalatlas befinden sich 

keine Bau- und Bodendenkmäler im Geltungsbereich des Vorha-
bens. Auch fernwirksame, landschaftsprägende Baudenkmäler 
befinden sich nicht in der näheren Umgebung. Wirkräume von 
Baudenkmälern oder bedeutende Sichtbeziehungen werden nicht 
beeinträchtigt. 

(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Denkmalschutz, 
Schutz des kultu-
rellen Erbes 

 Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.8 „Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter“ 

(G03) 
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2.3 Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping) 

Zur einfachen Darstellung werden die Änderungsbereich, die herausgenommen 
werden zusammengefasst in einer eigenen Tabelle dargestellt.  

Zusammenfassung von Punkt 2.2 und Festlegung des Untersuchungsaufwandes: 
(K1, K02, B01, B02, M01, G01, G02 und G04) 

Schutzgut Betroffenheit Begründung 

Boden  Keine Bebauung der Flächen, 

Bisherige Nutzung bleibt erhalten 

Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft 

Fläche  Keine Siedlungsfläche; Flächen für die Land-
wirtschaft 

Wasser  Keine Versiegelung der Flächen; Versickerung 
von Niederschlagswasser möglich 

Luft und Klima  Keine Versiegelung der Flächen und damit ver-
bundene Aufheizung 

Nächtliche Kaltluftentstehungsgebiete 

Arten und Biotope und 
biologische Vielfalt 

 Erhalt der bestehenden Strukturen 

Orts- und Landschafts-
bild 

 Keine Beeinträchtigung von Orts- und Land-
schaftsbild  

Mensch  Erholung 

Kultur- und Sachgüter  nicht vorhanden 

 

Zusammenfassung von Punkt 2.2 und Festlegung des Untersuchungsaufwandes für 
den Änderungsbereich G03 (Grünbach Südwest): 

Schutzgut Betroffenheit Begründung 

Boden  unversiegelte Fläche, Erhöhung des Versiege-
lungsgrades im Rahmen der 2. Änderung 

Fläche  Außenbereich, der als Siedlungsfläche darge-
stellt wird; dafür Rücknahme an anderer Stelle 

Wasser  Reduzierung der Versickerungsfähigkeit durch 
Versiegelung 

Luft und Klima  Lage am Ortsrand 

Arten und Biotope und 
biologische Vielfalt 

 Bäume auf der Fläche: keine Hinweis auf Feld-
lerchen 

Orts- und Landschafts-
bild 

 Lage am Ortsrand; Eingrünung vorgesehen 

Mensch  Sportflächen in der näheren Umgebung  

Kultur- und Sachgüter  In der Umgebung Bau- und Bodendenkmal vor-
handen 
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3. Merkmale des Vorhabens mit Wirkung auf die Umwelt 

Im Folgenden (Ziffern 3, 4 und 6 des Umweltberichts) werden die umweltrelevanten 

Faktoren des Vorhabens einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-

gerung von schädlichen Umweltauswirkungen beschrieben und die Schutzgüter be-

nannt, für die sich aufgrund der Beschaffenheit des Vorhabens erhebliche negative 

Auswirkungen ergeben (Wie ist das Vorhaben beschaffen und wie wirkt es auf die 

Umwelt?). Die Tiefe der Aussagen richtet sich dabei nach der Planungsebene und 

den verfügbaren Informationen über das Vorhaben.  

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung können nur die erheblichen Umweltauswir-

kungen geprüft werden, die durch die Darstellungen des Plans hinreichend absehbar 

sind. Dabei werden lediglich regelmäßig anzunehmende Auswirkungen geprüft, nicht 

jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da konkrete Vorha-

ben noch nicht bekannt sind, liegt der Prüfung nur eine überschlägige Untersuchung 

von Auswirkungen der Bauphase und Betriebsphase zugrunde. Es können keine An-

gaben gemacht werden zu möglichen Emissionen, zur Abfallerzeugung und voraus-

sichtlich eingesetzten Stoffen und Techniken. Auf nachgeordnete Planungsebenen 

wird verwiesen. 

Insbesondere werden gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) Punkte cc) bis ff) sowie hh) zum 

BauGB folgende Einschätzungen getroffen: 

3.1 Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung) 

Eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird mit der Umsetzung der Pla-

nung voraussichtlich nicht einhergehen. Da eine Wohnbaufläche dargestellt wird, ist 

nicht von Erschütterungen und Schadstoffenemissionen ausgegangen. Lärmemissi-

onen können sich durch den zusätzlichen Verkehr ergeben.  

3.2 Abfallerzeugung, -entsorgung und -verwertung 

Es fällt Abfall in haushaltsüblichen Mengen an. Die Abfallentsorgung erfolgt durch die 

Gemeinde. Für Sonderabfälle, die ebenfalls im Haushalt anfallen können (Grünab-

fälle, Sperrmüll, Farben/Lacke) steht ein gemeindlicher Wertstoffhof zur Verfügung. 

Es ist lediglich mit haushaltsüblichen Abwässern aus den Sanitäranlagen zu rechnen. 

3.3 Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Es kommen keine besonderen Techniken zum Einsatz. Es werden haushaltsübliche 

Geräte, wie Küchengeräte oder Waschmaschinen verwendet.  

Für die Heizung können verschieden Techniken, wie Ölheizung, Gas, Fernwärme, 

Kraft-Wäre-Pumpen, Geothermie verwendet werden. Zudem ist die Nutzung von Pho-

tovoltaik oder Solarthermie möglich. 

Der Einsatz von Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren (Solarthermie) auf den 

Dächern ist ebenfalls möglich. 
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3.4 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen 

Bei der Bewertung von Umweltrisiken ist die Anfälligkeit der nach dem Bauleitplan 

zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen oder die Nähe des Plan-

gebietes zu einem solchen Vorhaben entscheidend, z.B. Störfallbetriebe / Betriebe, 

die mit gefährlichen Stoffen umgehen (Störfallverordnung, Seveso III-Richtlinie, § 50 

BImSchG). 

Aufgrund der Beschaffenheit und der Lage des Vorhabens liegt keine Anfälligkeit für 

schwere Unfälle und Katastrophen vor. Störfallbetriebe in der näheren Umgebung 

sind nicht bekannt. 

3.5 Kumulierung von Umweltauswirkungen mit benachbarten Vorhaben 

Negative Umweltauswirkungen können sich anhäufen durch Planungen in vorbelas-

teten Bereichen oder im Nahbereich von Vorhaben mit ähnlichen Umweltauswirkun-

gen. Mit der neuen Wohnbauflächen kann sich eine Zunahme des Verkehrslärms er-

geben.  

4. Merkmale des Untersuchungsraumes (Schutzgüter), Bestandsauf-

nahme derzeitiger Umweltzustand (Basisszenario), Bewertung 

und Prognose der erheblichen Umweltauswirkungen bei Durch-

führung der Planung 

Im Folgenden wird der Untersuchungsraum mittels einer Aufteilung in Schutzgüter in 

seinem Bestand charakterisiert und bewertet. Anschließend wird eine Prognose über 

die Entwicklung des Umweltzustandes im Untersuchungsraum unter Einwirkung des 

Vorhabens erstellt (Wie ist der Untersuchungsraum beschaffen und wie reagiert er 

auf das Vorhaben?). Die Tiefe der Aussagen richtet sich dabei nach der Planungs-

ebene und den verfügbaren Informationen über das Vorhaben. 

Abgrenzung des Untersuchungsraumes: 

Im Folgenden wird nur noch der Änderungsbereich Grünbach Südwest (G3) betrach-

tet. Für die anderen Änderungsbereiche werden keine negativen Auswirkungen er-

wartet (Siehe Tabelle 2.3). Hier werden die Darstellungen in Flächen für die Landwirt-

schaft geändert.  

Abschichtung Untersuchungsumfang: 

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden im Umweltbericht nur die Schutzgüter 

betrachtet, die gemäß Scoping (siehe 2.3) durch das Vorhaben betroffen sind. An-

lage-, bau- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens werden zusammen-

schauend betrachtet und soweit vorhanden und erkennbar beschrieben. Irrelevant 

sind Auswirkungen, die durch andere vollständig überlagert werden, z.B. die baube-

dingte Nutzung von Flächen, die gemäß Planung versiegelt werden, als Lagerplatz 

für Baumaterialien. 
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4.1 Schutzgut Boden 

Wichtige Merkmale für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut Boden sind Retentionsvermögen, Rückhaltevermögen, Filter-, Puffer- und 

Transformatorfunktion, Ertragsfähigkeit, Lebensraumfunktion und seine Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie die Veränderung der organischen Sub-

stanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und die Bodenversiegelung. 

Beschreibung: 

In Grünbach kommt im Änderungsbereich G03 fast ausschließlich der Bodentyp 8a 

„fast ausschließlich Braunerde aus Sandlehm bis Schluffton (Molasse, Lösslehm)“ 

vor. 

 

Abb. 2 Ausschnitt Übersichtsbodenkarte von Bayern, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung, Bayerischen Atlas, Stand 16.06.2025 

Gegenwärtig wird der Änderungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Es handelt sich um eine unbebaute und unversiegelte Fläche, die landwirtschaftlich 

genutzt wird.  

Bewertung: 

Mit der Änderung wird der Bereich als Siedlungsfläche dargestellt und kann künftig 

überbaut und versiegelt werden. Dadurch werden die natürlichen Bodenfunktionen 

eingeschränkt und das Niederschlagswasser kann nicht mehr versickern. Der Grad 

der Versiegelung wird auf Ebene des Bebauungsplanes festgelegt. Für Wohnbauflä-

chen wird jedoch eine Versiegelung von durchschnittlich 0,4 angenommen.  

Baubedingt kann es temporär zu einem erhöhten Flächenbedarf durch Baustellenein-

richtungen kommen.  

Anlagebedingt kommt es zu einer Inanspruchnahme von bisher unversiegelten Flä-

chen. Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
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Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind von mittlerer Erheblichkeit. 

 

 

4.2 Schutzgut Fläche 

Wichtige Merkmale für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut Fläche sind der Flächenverbrauch und die Zerschneidung von Flächen. 

Beschreibung: 

Der Änderungsbereich liegt am südwestlichen Ortsrand von Grünbach. Im Süden wird 

er durch die Graf-Seinsheim-Straße begrenzt. Im Nordosten grenzt die Sportanlage 

an.  

Bewertung: 

Mit der Änderung verschiebt sich der südwestliche Ortsrand von Grünbach weiter 

nach Westen. Er schiebt sich Richtung Friedhof, der sich auch im Außenbereich be-

findet. Es werden neue Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen. Dafür wer-

den an anderer Stelle im Gemeindegebiet Wohnbauflächen herausgenommen.  

Baubedingt kann es temporär zu einem erhöhten Flächenbedarf durch Baustellenein-

richtungen kommen.  

Anlagebedingt kommt es zu einer Inanspruchnahme von bisher unversiegelten Flä-

chen. Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Durch die Herausnahme von Flächen sind die Auswirkungen auf das Schutzgut von 

geringer Erheblichkeit.  

4.3 Schutzgut Wasser 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser sind 

wichtige Merkmale die Naturnähe der Oberflächengewässer (Gewässerstrukturgüte 

und Gewässergüte), der Hochwasserschutz, der Umgang mit Niederschlagswasser, 

die Lage und Durchlässigkeit der Grundwasser führenden Schichten, das Grundwas-

serdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grundwasserneubildung sowie 

die Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser gegenüber dem Vorhaben z.B. durch 

hydromorphologische Veränderungen, Veränderungen von Quantität oder Qualität 

des Wassers. 

Beschreibung: 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Gemäß Informationsdienst 

Überschwemmungsgefährdete Gebiete des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

befindet sich das Plangebiet nicht im Umgriff von Überschwemmungsgebieten, Hoch-

wasserrisikogebieten, Hochwasserentstehungsgebieten oder Wassersensiblen Be-

reichen. Trinkwasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete liegen gemäß Um-

weltAtlas Bayern Themenkarte „Gewässerbewirtschaftung“ ebenfalls nicht innerhalb 

des Geltungsbereichs. 
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Aufgrund der topografischen Verhältnisse ist bei starken Niederschlägen mit Hangab-

flusswasser von oberhalb der geplanten Bauflächen zu rechnen.  

Das Gelände fällt von Nordwesten nach Südosten ab. Der tiefste Punkt liegt an der 

Straße. Die städtebaulichen Konzepte sehen dort eine Mulde vor 

Gemäß Hinweiskarte „Potentielle Fließwege bei Starkregen“ ist entlang der Graf-

Seinsheim-Straße ein stärkerer Abfluss vorhanden.  

Die nächstgelegene Grundwassermessstelle ist BOCKHORN T 16 (tieferes Stock-

werk). Sie liegt etwa 2,8 km westlich in der Nähe den Flughafens Erding. Der Grund-

wasserstand liegt dort im Schnitt 4 m unter Gelände. 

Bewertung: 

Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Wasserhaushalt befinden sich nicht im 

Plangebiet. 

Mit der Änderung kann das Gebiet künftig bebaut und versiegelt werden. Das Nieder-

schlagswasser kann nicht wie bisher versickert werden.  

 

Baubedingt kann es zur Absenkung des Grundwassers kommen (Bauwasserhal-

tung). 

Anlagebedingt kommt es durch die Versiegelung zu einem stärkeren Oberflächenab-

fluss.  

Betriebsbedingt sind keine Stoffeinträge in das Grundwasser zu befürchten 

 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Erhebliche negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut Wasser 

sind aufgrund ausreichender Abstände zu Grundwasser und Oberflächengewässern 

nicht zu erwarten. 

 

4.4 Schutzgut Luft und Klima, Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima und 

Luft sind wichtige Merkmale die Luftqualität, die Topographie des überplanten Gelän-

des sowie seine Nutzungsformen, ferner die durch das Vorhaben evtl. mit verstärkte 

Veränderungen des Klimas, z. B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung des 

Kleinklimas am Standort 
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Beschreibung: 

Der Änderungsbereich liegt am westlichen Ortsrand von Grünbach und ist gut durch-

lüftet. Westlich des Änderungsbereichs liegt der Friedhof mit Eingrünung. Im Nord-

west ist keine Bebauung vorhanden und der Änderungsbereich geht in die freie Land-

schaft über. Das Gelände fällt von Nordwesten nach Südosten ab. 

 

Abb. 3 Topographie im Änderungsbereich G03, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungs-
verwaltung, Bayerischen Atlas, Stand 21.09.2025 

Bewertung: 

Durch die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet kann der Bereich westlich von 

Grünbach bebaut werden.  

Durch die Versiegelung kommt es zu Aufheizungseffekten. Von Westen her kann 

Kaltluft von den landwirtschaftlichen Flächen ins Gebiet strömen.  

 

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind gering. 

4.5 Schutzgut Arten und Biotope, biologische Vielfalt 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Arten und 

Biotope sind wichtige Merkmale die Naturnähe und die Artenvielfalt im Geltungsbe-

reich des Vorhabens und dessen räumlichen Zusammenhang. 

Beschreibung: 

Kartierte Biotope oder Schutzgebiete befinden sich gemäß Fachinformationssystem 

Naturschutz (FIN-Web) nicht im Geltungsbereich oder dessen näherer Umgebung. 

Beim Plangebiet handelt es sich um intensiv genutztes, artenarmes Grünland und 

Ackerflächen. 

 

Gemäß Artenschutzkartierung mit Stand vom Juli 2025 befinden sich keine Artnach-

weise im Geltungsbereich und dessen näherer Umgebung. Im Bereich der Kirche St. 

Andreas wurden Fledermäuse nachgewiesen.  

 

Im Jahr 2021 gab es eine Begutachtung der Gehölze im Südlichen Teil des Ände-

rungsbereichs.  
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Bewertung: 

Aufgrund der vertikalen Strukturen im Änderungsbereich und der Umgebung wird mit 

dem Vorkommen von Feldlerchen nicht gerechnet.  

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten 

von geringer Erheblichkeit.  

4.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschafts-

bild sind wichtige Merkmale die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft.  

Beschreibung: 

Das Plangebiet wird der Naturraum-Einheit „Unterbayerisches Hügelland und Isar-

Inn-Schotterplatten“ gemäß von Meynen & Schmithüsen 1953-62 zugerechnet.  

Gemäß Landschaftssteckbrief (6001 „Rottal und Hügelland um Taufkirchen“) des 

Bundesamtes für Naturschutz handelt es sich insgesamt um eine strukturreiche Kul-

turlandschaft.  

Charakteristisch sind ein engmaschiges dichtes Talnetz mit asymmetrischen Talquer-

schnitten - wobei die Asymmetrie im Westen nicht ganz so stark ausgeprägt ist - sowie 

die Streusiedlungskultur. Die flachen südlich exponierten Hänge sind mit Löss und 

Lösslehm bedeckt und werden bis weit in die Talbereiche ackerbaulich genutzt. Die 

Wälder der steileren Hänge und Kuppen werden von Fichten dominiert. Im mittleren 

Teil der Landschaft ist der Grünlandanteil relativ hoch. Insgesamt ist das Relief be-

wegt und das Nutzungsmuster kleinräumig. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

ist vorherrschend. Relevante Lebensräume sind die naturnahen Bachabschnitte und 

Feuchtgrünland mit Streuwiesen und Flachmooren, Großseggenrieden und Erlenge-

hölzen, daneben Sickerquellen und Magerrasen. 

Da das Gelände Richtung Osten fällt. Ist der Bereich von der Anhöhe im Westen gut 

einsehbar. Von der Graf-Seinsheim-Straße ist der Änderungsbereich ebenfalls gut 

sichtbar.  

 

Abb. 4 Topographie im Änderungsbereich G03, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungs-
verwaltung, Bayerischen Atlas, Stand 21.09.2025 
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Bewertung: 

Die Höhe der geplanten Gebäude sind auf Ebene des Flächennutzungsplans noch 

nicht bekannt. Daher kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie sich die Ku-

batur der Gebäude auf das Landschaftsbild auswirkt.  

In den aktuellen Konzepten zum Bebauungsplan ist eine Eingrünung im Westen vor-

gesehen. In der Flächennutzungsplanänderung wird die Eingrünung dargestellt. Da-

mit wird ein Übergang zur freien Landschaft geschaffen.  

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Wird die Fläche eingegrünt sind Auswirkungen von geringer bis mittlerer Erheblichkeit 

auf Ebene des Flächennutzungsplanes zu erwarten.   

4.7 Schutzgut Mensch (Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Freizeit und Erholung) 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch sind 

wichtige Kriterien die Erholungsqualität der Landschaft sowie gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse.  

Beschreibung: 

Erholung: Die geplante Wohnbaufläche liegt in intensiv genutzter Agrarlandschaft. Im 

Westen liegt der Friedhof, im Osten schließen sich die Tennisplätze an. 

Immissionsschutz: Das Plangebiet liegt unmittelbar an der Graf-Seinsheim-Straße. 

Im Nordosten liegen die Sportflächen. Im Südwesten liegt der Friedhof. Im Westen, 

Norden und Süden schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an.  

Luftreinhaltung: Immissionsgrenzwerte bezüglich Luftreinheit werden im Plangebiet 

nicht überschritten. 

Bewertung: 

Mit der Änderung werden neue Wohnbauflächen am westlichen Ortsrand dargestellt.  

Von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Lärm-, Staub- und 

Geruchsemissionen mit Auswirkungen auf den Änderungsbereich zu erwarten. 

Ob durch die Tennisplätze Lärmimmissionen zu erwarten sind, und wie hoch sie aus-

fallen, ist auf Ebene des Bebauungsplanes zu klären. Durch das neue Gebiet entsteht 

zusätzlicher Verkehrslärm. 

Wegeverbindungen werden durch die Änderung nicht beeinträchtigt.  

Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind auf Ebene des Flächennutzungsplans mit 

gering zu bewerten. 
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4.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter sind wichtige Kriterien die Auswirkungen auf historisch, architektonisch 

oder archäologisch bedeutende Stätten und Bauwerke und auf Kulturlandschaften. 

Beschreibung: 

Baudenkmäler sind in den Änderungsbereichen und der jeweils näheren Umgebung 

nicht vorhanden. Lediglich in Grünbach befindet sich in der Nähe des Änderungsbe-

reichs G03 das Baudenkmal D-1-77-113-10 (Kath. Filialkirche St. Andreas). 

In Grünbach ist der Änderungsbereich G03 etwa 130 m vom Bodendenkmal D-1-

7638-0053 (Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 

Kath. Filialkirche St. Andreas in Grünbach und ihrer Vorgängerbauten) entfernt.  

 

Abb. 5 Bau- und Bodendenkmäler, ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, 
Bayerischer Denkmal-Atlas, Stand 02.07.2025 

Bewertung: 

Baudenkmäler sind von hoher kulturhistorischer Bedeutung. Sie leisten einen großen 

Beitrag zur Identität des Orts- und Landschaftsbildes. 

Bodendenkmäler sind von hoher kulturhistorischer Bedeutung. Die Zerstörung von 

Bodendenkmälern ohne vorherige fachkundige Grabung ist unzulässig. 

Mit der Änderung kann das Gebiet künftig bebaut werden. Eingriffe in das Boden-

denkmal werden aufgrund der Entfernung nicht erwartet. Optische Beeinträchtigun-

gen auf das Baudenkmal können nicht abschließend behandelt werden, da die Höhe 

der vorgesehenen Bebauung nicht bekannt ist. 
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Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut: 

Treten bei Grabungsarbeiten archäologische Funde zutage, sind negative Auswirkun-

gen auf das vorhandene Bodendenkmal nur auszuschließen, wenn die Funde durch 

Fachkundige gesichert und dokumentiert werden. 

Für Bodeneingriffe im Bereich von Bodendenkmälern ist eine denkmalschutzrechtli-

che Erlaubnis gem. Art. 7 BayDSchG erforderlich. 

Bau- und Betriebsbedingte Auswirkungen sind auf Ebene der Flächennutzungs-

planänderung nicht zu erwarten.  

Die Auswirkungen können nicht abschließend bewertet werden, es wird aber von min-

destens geringen Auswirkungen ausgegangen.  

4.9 Wechselwirkungen 

Beschreibung: 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten 

zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen Funk-

tionsbeziehung planungsrelevant sein können. 

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen Arten 

und Biotope und den abiotischen Standortfaktoren Boden, Wasser und Klima auf. 

Prognose: 

Nachteilige sich gegenseitig beeinflussende bzw. verstärkende Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten, da sich durch das Vorhaben le-

diglich Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf das Schutzgut Boden ergeben. 

Schützenswerte Vegetationsbestände, die durch eine mögliche Veränderung des 

Niederschlagswasserabflusses und der Versickerung betroffen sein könnten, befin-

den sich nicht im Einflussbereich des Vorhabens.  

5. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei der Nichtdurchführung der Planung kann nicht die planungsrechtliche Vorausset-

zung für den B-Plan „Grünbach Südwest“ geschaffen werden. Der Bebauungsplan 

würde sich nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Außerdem kann dem Ziel 

des LEP „Flächensparen“ im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

nicht gefolgt werden. Voraussetzung für die Zustimmung der Regierung von Oberbay-

ern ist die Herausnahme von Flächen, die im Rahmen dieser Änderung erfolgen soll. 

Ein eigenständiges Verfahren wäre erforderlich. 

6. Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

6.1 Vermeidung und Minimierung 

Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden Eingriffe minimiert durch eine Orts-

randeingrünung im Änderungsbereich G03 und die Herausnahme von Siedlungsflä-

chen in den anderen Änderungsbereichen.  
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Allgemein können auf Ebene des Bebauungsplans weitere geeignete Maßnahmen 

zur Minimierung des Eingriffs festgesetzt sowie das Maß der baulichen Nutzung be-

schränkt werden. Hierdurch können die Eingriffsschwere reduziert und der Kompen-

sationsfaktor verringert werden. 

6.2 Ausgleich 

Für die Änderungsbereiche K01, K02, BR01, BR02, M01, G1, G2 und G4 ist kein 

Ausgleich erforderlich, weil die Siedlungsflächen zurückgenommen werden. 

Für den Bereich Grünbach Südwest (G3) ist ein Ausgleich erforderlich. Hier werden 

Flächen im Außenbereich erstmals als Siedlungsflächen dargestellt.  

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs kann auf Ebene des Flächennutzungsplanes 

nur überschlägig erfolgen. Die Ermittlung wird auf Ebenen des nachfolgenden Bebau-

ungsplanes konkretisiert.  

Größe der Fläche: 15.378,25 m² 

Ausgangszustand: Acker, Intensivgrünland (gering, wird pauschal mit 3 WP gerech-

net) 

Erwartete GRZ 0,3 – 0,4 

Ausgangszustand x Fläche x GRZ = Ausgleichsbedarf 

Der Ausgleichsbedarf wird voraussichtlich bei 13.840 bis 18.453 WP m² liegen. 

Die Größe der Ausgleichsfläche kann erst bestimmt werden, wenn die Maßnahmen 

und die damit verbundene Aufwertung auf den Ausgleichsflächen bekannt ist. 

7. Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Im Hauptort Bockhorn wurden im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungspla-

nes neue Wohnbauflächen an zentraler Stelle in unmittelbarer Nähe zu einem Nah-

versorger ausgewiesen. In Grünbach werden ebenfalls neue Wohnbauflächen am 

südwestlichen Ortsrand ausgewiesen. Die Gemeinde hält diese beiden neuen Stand-

orte als geeigneter für eine weitere Siedlungsentwicklung.  

8. Beschreibung der Methodik, Hinweise auf Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Im vorliegenden Umweltbericht wird eine Bestandsaufnahme der umweltrelevanten 

Schutzgüter, die durch das Vorhaben betroffen sein können, durchgeführt. Die Dar-

stellung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Für die 

Bewertung war die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichtiger Indikator. 

Die Beurteilung der Aspekte des Umweltschutzes zum Zeitpunkt Änderung des Flä-

chennutzungsplans erfolgt durch Auswertung vorhandener Unterlagen und eine Be-

standsaufnahme vor Ort. Eine Begehung war für meisten Änderungsbereiche nicht 

erforderlich, da hier Flächen zurückgenommen werden und sich keine Anhaltspunkte 
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für eine weitergehende Untersuchungspflicht ergaben. Eine Begehung des Plange-

bietes G03 (am 27.07.2021) war ausreichend, da sich keine Anhaltspunkte für eine 

weitergehende Untersuchungspflicht ergaben. 

Als Grundlage für die Darstellungen wurden verwendet: 

- UmweltAtlas Bayern: Boden 

- UmweltAtlas Bayern: Gewässerbewirtschaftung 

- BayernAtlas: Naturgefahren 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (FIN-Web+) 

- Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Erding 

- Landschaftssteckbrief 6001 des Bundesamtes für Naturschutz 

- Bayerischer Denkmal-Atlas 

- Rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Bockhorn 

- Regionalplan Region München (14) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern  

 

Sonstige Gutachten und Fachplanungen wurden im Rahmen der Planung nicht er-

stellt.  

Kenntnislücken: 

Für den Änderungsbereich G03 liegen noch keine konkreten Informationen über den 

nachfolgenden Bebauungsplan vor. 

9. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen  

(Monitoring) 

Auf Eben des Flächennutzungsplans sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Maßnahmen erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.A. Martina Pfannmüller 

 

München, den xx.xx.xxxx 
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